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Roland
Notiz
Unwesentliche Änderung gegenüber 1.9.2016: "BV" wurde gestrichen.

Roland
Notiz
Aufgrund neuer Absatz 5 "Übergangsbestimmungen zur Änderung per 1. Januar 2020" ändert die folgende Nummerierung.


Die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV),

gestutzt auf Art. 64a des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 Uber die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40),

erldsst folgende Weisungen:

1 Geltungsbereich

Die vorliegenden Bestimmungen gelten fir Anlagestiftungen nach Art. 53g ff. BVG.

2 Anforderungen an Anlagestiftungen

2.1 Organisation

Die Organisation ist angemessen in Bezug auf die Geschéftstatigkeit und konform mit dem Ge-
setz, den Weisungen und Mitteilungen der OAK BV sowie den Statuten und den Reglementen.

Sie umfasst mindestens ein Organigramm und eine Kompetenzregelung der fiir die Geschéaftsta-
tigkeit wesentlichen Stellen und Stellvertretungen.

2.2 Infrastruktur

Die Infrastruktur inklusive IT ist ausreichend und der Geschaftstatigkeit angemessen.

2.3 Vertrage

In den reglementarischen Grundlagen ist vorgesehen, dass die Vermogensverwaltungs- und die
Verwaltungsvertrage spatestens funf Jahre nach Abschluss ohne Nachteil fiir die Anlagestiftung
aufgeltst werden kénnen (Art. 48h Abs. 2 BVV 2). Die Vermdgensverwaltungsvertrage missen

insbesondere Folgendes beinhalten:

e Umfang der Befugnisse des Vermdgensverwalters

¢ Anlageziele und -beschrankungen

e Referenzwahrung

¢ Methode und Periodizitat der Rechenschaftsablage gegentiiber den Kunden
o Entschadigung des Vermdgensverwalters

e Mdglichkeit der Delegation von Aufgaben an Dritte

2.4 Ablaufe und Aufgaben

Die fur die Geschéaftstatigkeit wesentlichen Abldufe (Prozesse) und Aufgaben, sowie die Aufga-
benteilung sind verstandlich und nachvollziehbar dokumentiert und der Geschéaftstatigkeit ange-
messen ausgestaltet.

2.5 Risikopolitik und Risikomanagement

Es existiert eine formalisierte und in Bezug auf die Geschéaftstatigkeit angemessene Risikopolitik,
in der die Grundséatze fur das Verhalten des Stiftungsrats, der Geschaftsfihrung und der Vermé-
gensverwaltung im Umgang mit den Risiken nach aussen und nach innen festgelegt sind.
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Es existiert ein formalisiertes und in Bezug auf die Geschéaftstatigkeit angemessenes Risikoma-
nagement, das die fur die Risikoiberwachung notwendigen Risikoinformationen bereit stellt und
dadurch die Grundlage fiir die Risikosteuerung bildet.

2.6 Internes Kontrollsystem

Es existiert ein formalisiertes und in Bezug auf die Grésse und Komplexitdt angemessenes inter-
nes Kontrollsystem.

2.7 Verantwortliche Person

2.7.1 Allgemeine Anforderungen

Die nachfolgenden Personen miissen einen guten Ruf geniessen und Gewabhr fir eine ein-
wandfreie Geschaftstatigkeit bieten (Art. 51b Abs. 1 BVG):

Mitglieder des Stiftungsrates

Mitglieder von Anlagegremien mit Entscheidbefugnissen (z.B. Anlageausschuss, Anlage-
kommission, Anlagekomitee oder Ahnliches)

in der Geschéftsflihrung tatige Personen mit Entscheidbefugnissen

in der Vermdgensverwaltung tatige Personen mit Entscheidbefugnissen (Personen, die
Anlageentscheide fallen)

verantwortliche natirliche Personen einer juristischen Person (und ggf. einer Personen-
gesellschaft), die mit der Geschaftsflihrung oder der Vermégensverwaltung der Anlage-
stiftung betraut sind

2.7.2 Fachliche Anforderungen

a)

b)

d)

Fiir Mitglieder des Stiftungsrats

Die einzelnen Mitglieder des Stiftungsrats missen Uber die erforderlichen fachlichen
Qualifikationen (Ausbildung und Erfahrung) auf die Art und Weise verfiigen, dass der Stif-
tungsrat als Ganzes jede der ihm zugewiesenen Aufgaben erflllen kann.

Fiir Mitglieder von Anlagegremien mit Entscheidbefugnissen

Die Mehrheit der Mitglieder von Anlagegremien mit Entscheidbefugnissen muss die fach-
lichen Voraussetzungen nach Buchstabe d hiernach erfillen.

Fiir in der Geschéftsflihrung tétige Personen mit Entscheidbefugnissen

In der Geschéftsfiihrung tatige Personen mit Entscheidbefugnissen miissen die zur Aus-
Ubung ihrer Tatigkeit erforderlichen praktischen und theoretischen Kenntnisse besitzen.
Fir in der Vermégensverwaltung tétige Personen mit Entscheidbefugnissen

In der Vermogensverwaltung tatige Personen mit Entscheidbefugnissen miissen Uber ei-
ne den Anforderungen der Vermdégensverwaltung entsprechende fachliche Qualifikation
sowie praktische Erfahrung von mindestens funf Jahren in der Verwaltung von Vermdgen
fur Dritte verfligen.
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2.7.3  Prifung der Anforderungen an die verantwortlichen Personen

Die verantwortlichen Personen missen die allgemeinen und fachlichen Anforderungen (Ziff.
2.7.1 und 2.7.2) dauernd erflillen. Die OAK BV kann jederzeit priifen, ob die Anforderungen
an die verantwortlichen Personen erflllt sind. Die Anlagestiftung oder die verantwortlichen
Personen haben auf Verlangen die erforderlichen Angaben zu machen und Unterlagen ein-
zureichen. Bestehen begrindete Anhaltspunkte dafir, dass die verantwortlichen Personen
die Anforderungen nicht mehr erfillen, ist dies der OAK BV umgehend mitzuteilen.

Die OAK BV priift bei jedem Gesuch fir die Griindung einer Anlagestiftung (Ziff. 3.1), ob die
verantwortlichen Personen die Anforderungen erfiillen.

Die Anlagestiftung hat der OAK BV personelle Wechsel umgehend zu melden (Art. 48g Abs.
2 BVV 2). Mit der Meldung sind alle geforderten Angaben zu machen und die verlangten Un-
terlagen einzureichen (gemass offiziellem Formular).

Die OAK BV kann gegen verantwortliche Personen, welche die Anforderungen nicht erfiillen,
geeignete Massnahmen ergreifen (z.B. zeitlich befristete Suspendierung oder Enthebung).

2.7.4 Festlegung der Anforderungen an den Stiftungsrat

Die Grundzige der Anforderungen an die einzelnen Mitglieder und an den Stiftungsrat als
Ganzes sind schriftlich festgehalten. Bei der Neuwahl eines Mitglieds wird vom Stiftungsrat
gepruft, ob die Anforderungen erfiillt sind.

2.7.5 Ubertragung von Aufgaben

Die Auswahl der Personen, an die nach Art. 7 der Verordnung vom 10. und 22. Juni 2011
Uber die Anlagestiftungen (ASV; SR 831.403.2) Aufgaben der Geschaftsfliihrung und Verwal-
tung Ubertragen werden, erfolgt transparent und anhand festgelegter Anforderungsprofile.
Die betrauten Personen mussen die allgemeinen und fachlichen Anforderungen (Ziff. 2.7.1
und 2.7.2 hiervor) erfullen. Der Stiftungsrat stellt sicher, dass die betrauten Personen ange-
messene Instruktionen erhalten und ausreichend Gberwacht werden.

Der Stiftungsrat stellt sicher, dass die betrauten Personen ihre treuhanderischen Sorgfalts-
pflichten einhalten und Interessenkonflikte vermeiden (Art. 51b Abs. 2 BVG und Ziff. 2.7.6).

Die diesbezuglichen Aufgaben des Stiftungsrats sind schriftlich festgehalten.

2.7.6 Vermeidung von Interessenkonflikten

Der Stiftungsrat trifft die nach Grésse und Struktur der Anlagestiftung angemessenen orga-
nisatorischen Massnahmen, um Interessenkonflikte festzustellen, zu vermeiden und zu be-
seitigen.

Die Anlegerversammlung genehmigt das Reglement zur Vermeidung von Interessenkonflik-
ten und Rechtsgeschaften mit Nahestehenden. Sie kann dieses Recht in den Statuten auf
den Stiftungsrat Ubertragen (Art. 8 Abs. 4 ASV).

Lasst sich ein Interessenkonflikt nicht vermeiden, hat der Stiftungsrat diesen im Anhang der
Jahresrechnung offen zu legen und zu begriinden.
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Roland
Kommentar zu Text
Gegenüber 1.9.2016 ganzer Absatz neu ("Er hält Einzelheiten dieser Massnahmen und Verantwortlichkeiten in einer internen Weisung fest" gestrichen). 


2.8 Buchfiihrung und Rechnungslegung

Die Buchfuihrung ist im Hinblick auf die Geschaftstatigkeit angemessen organisiert. Die Buchfuh-
rung und die Rechnungslegung entsprechen den gesetzlichen Vorschriften (insbesondere Art. 38
ff. ASV und Art. 47 ff. BVV 2).

2.9 Befolgung der gesetzlichen Vorschriften sowie der Weisungen und Mitteilun-
gen der OAK BV

Anlagestiftungen nach Art. 53g ff. BVG haben die geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbe-
sondere auf dem Gebiet der beruflichen Vorsorge sowie die Regulierung der OAK BV zu befol-
gen.

Die OAK BV kann die Anforderungen an Anlagestiftungen gemass diesen Weisungen Uberpriifen
sowie einen Prifungsbericht eines staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens einfordern.
Die Anlagestiftung hat auf Verlangen der OAK BV die erforderlichen Angaben zu machen und
Unterlagen einzureichen.

Verfahren zur Griundung von Anlagestiftungen

3.1 Gesuch um Griindung

Wer eine Anlagestiftung im Sinne von Art. 53g ff. BVG griinden will, hat bei der OAK BV mit dem
offiziellen Gesuchsformular ein Gesuch zu stellen und alle geforderten Angaben zu machen so-
wie die verlangten Unterlagen einzureichen.

3.2 Prifungsbericht eines staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens

Die OAK BV prift das eingereichte Gesuch und veranlasst den Gesuchsteller, die allenfalls erfor-
derlichen Korrekturen vorzunehmen. Sobald die Unterlagen bereinigt sind, gibt die OAK BV dem
Gesuchsteller ihre Zustimmung, ein nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom
16. Dezember 2005 zugelassenes staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen damit zu be-
auftragen, anhand des offiziellen Priifungsauftrags den Prifungsbericht zu erstellen und der OAK
BV einzureichen.

3.3 Zustimmung zur Griindung

Entsprechen samtliche Gesuchunterlagen und der Prifungsbericht des staatlich beaufsichtigten
Revisionsunternehmens den Anforderungen, erteilt die OAK BV ihre Zustimmung zur Griindung
der Anlagestiftung.

3.4 Grindung

Die Grundung erfolgt nach den stiftungsrechtlichen Bestimmungen des Zivilgesetzbuchs (Art. 80
ff. ZGB) durch o6ffentliche Beurkundung der Statuten.

3.5 Aufsichtsiibernahmeverfiigung

Nach vollzogener Griindung der Anlagestiftung hat der Gesuchsteller der OAK BV folgende Un-
terlagen einzureichen:
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o die Statuten (in vier Originalen)
o samtliche Reglemente (jeweils ein rechtsgultig unterzeichnetes Original)
e den Beleg uber die Widmung des Stiftungskapitals (Art. 22 BVV 1)

Wenn alle Unterlagen bei der OAK BV eingetroffen sind, erlasst diese die Aufsichtsiibernahme-
verfugung, welche sie dem Gesuchsteller und dem zustandigen Handelsregisteramt erdffnet.

4 Inkrafttreten

Diese Weisungen treten am 1. September 2016 in Kraft.

Die bei Inkrafttreten dieser Weisungen bestehenden Anlagestiftungen haben bis am 1. September
2018 Zeit, die diesen Weisungen allenfalls zuwiderlaufenden Verhaltnisse neu zu ordnen und die not-
wendigen Anpassungen vorzunehmen.

5 Ubergangsbestimmung zur Anderung per 1. Januar 2020

Die bestehenden Anlagestiftungen haben bis am 1. Januar 2022 ein Reglement zur Vermeidung von
Interessenkonflikten und Rechtsgeschaften mit Nahestehenden zu erlassen.

1. September 2016 Oberaufsichtskommission
Berufliche Vorsorge OAK BV

Der Prasident: Pierre Triponez

Der Direktor: Manfred Husler

Anhange

- Gesuchsformular fir die Grindung einer Anlagestiftung (Anhang 1)

- Prufungsauftrag fur das staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen (Anhang 2)

- Formular fur die Meldung von personellen Wechseln bei Anlagestiftungen (Anhang 3)
- Anhange zu den Formularen
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Roland
Kommentar zu Text
Neue Überschrift 5 (siehe auch Inhaltsverzeichnis).


Erlauterungen

6.1 Zu Ziffer 2.3 Vertrage

Bei vorprufungspflichtigen alternativen Anlagen kann nach Absprache mit der OAK BV aus-
nahmsweise und mit entsprechender Begriindung auch eine langere Vertragsdauer vereinbart

werden.
®)

6.2 Zu Ziffer 2.7.1 Allgemeine Anforderungen

Der Begriff der "Gewahr fur eine einwandfreie Geschaftstatigkeit" stammt aus der Finanzmarkt-
gesetzgebung. Zu dieser "Gewahr" gehéren gemass Definition der Eidgendssischen Finanz-
marktaufsicht FINMA alle charakterlichen und fachlichen Faktoren, die einer Person die korrekte
Fihrung eines beaufsichtigten Unternehmens erlauben. Zur Beurteilung ist vor allem die bisheri-
ge und gegenwartige berufliche Tatigkeit einer Person mit Blick auf die Zukunft wichtig.

Es wird auf die Praxis und Rechtsprechung verwiesen. Eine solche hat sich insbesondere in den
Bereichen Finanzmarktaufsicht und Revisionsaufsicht entwickelt. Beispielsweise wurde im Urteil
B-3708/2007 des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. Marz 2008, E. 3.1 zum Erfordernis der Ge-
wahr fur eine einwandfreie Geschaftsfliihrung nach Art. 3 Abs. 2 Bst. ¢ des Bankengesetzes und
Art. 10 Abs. 2 Bst. d des Bdrsengesetzes ausgefihrt:

,Eine einwandfreie Geschéftstétigkeit erfordert fachliche Kompetenz und ein korrektes Verhalten
im Geschéftsverkehr. Unter korrektem Verhalten im Geschéftsverkehr ist in erster Linie die Be-
achtung der Rechtsordnung, d.h. der Gesetze und der Verordnungen, namentlich im Banken-
und im Bérsenrecht, aber auch im Zivil- und Strafrecht, sowie der Statuten und des internen Re-
gelwerkes (...) zu verstehen. Mit anderen Worten ist mit dem Gebot einwandfreier Geschéftsta-
tigkeit nicht zu vereinbaren, wenn das Geschéftsgebaren gegen einschldgige Rechtsnormen, in-
ternes Regelwerk, Standesregeln oder vertragliche Vereinbarungen mit Kunden, bzw. gegen die
Treue- und Sorgfaltspflichten diesen gegeniiber, verstdsst (...)."

6.3 Zu Ziffer 2.7.2 Fachliche Anforg'ungen

In der Vermdgensverwaltung tatige Personen mit Entscheidbefugnissen missen gemass Bst. d)
Uber eine praktische Erfahrung von mindestens fiinf Jahren in der Verwaltung von Vermégen fur
Dritte verfligen. Dabei ist zu beachten, dass bei spezifischen alternativen Anlagen und Immobi-
lien unter Umstanden andere besondere Kenntnisse als die Vermdgensverwaltung fir Dritte ge-
fragt sind (z.B. Ingenieure, Architekten) und in diesen Fallen eine dementsprechende Berufser-
fahrung gefordert und genlgend ist. Dies gilt auch fur die Mitglieder von Anlagegremien mit Ent-
scheidbefugnissen nach Bst. b).

6.4 Zu Ziffer 2.7.3 Prifung der Anforderungen an die verantwortlichen Personen

Bei begriindeten Anhaltspunkten, dass eine verantwortliche Person die Anforderungen nicht
mehr erflllt, muss dies der OAK BV umgehend mitgeteilt werden. Als Beispiel kann die
Einleitung eines Strafverfahrens erwahnt werden, insbesondere im Bereich der Vermdgensver-
waltung.
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Roland
Kommentar zu Text
Neue Nummerierungen.

Roland
Notiz
Gegenüber 1.9.2016 wurde folgender Textblock gestrichen:
"Bei Personen, die gemäss Art. 48f Abs. 4 oder 5 BVV 2 zugelassen sind, wurden die persönli-chen Voraussetzungen bereits im Rahmen des Zulassungsverfahrens geprüft. Bei diesen Perso-nen kann somit davon ausgegangen werden, dass sie einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten. ".

Roland
Notiz
Gegenüber 1.9.2016 wurde folgender Textblock gestrichen:
"Bei Personen, die gemäss Art. 48f Abs. 4 oder 5 BVV 2 zugelassen sind, wurden die fachlichen Anforderungen betreffend Vermögensverwaltung gemäss Bst. d) bereits im Rahmen des Zulas-sungsverfahrens geprüft. Bei diesen Personen kann somit davon ausgegangen werden, dass sie die fachlichen Anforderungen erfüllen. "

Roland
Notiz

Roland
Notiz
Gegenüber 1.9.2016 wurde folgender Textblock gestrichen:
"Nicht als Vermögensverwaltung gelten Unterhalt und Betrieb von Immobilien (Art. 48f Abs. 2 BVV 2). Im Übrigen gilt für die Definition der Vermögensverwaltung Ziffer 1.1 der Weisungen der OAK BV über die Zulassung von Vermögensverwaltern in der beruflichen Vorsorge (W-01/2014). ".


Die Meldung von personellen Wechseln erfolgt mit dem offiziellen Formular fir die Meldung von
personellen Wechseln bei Anlagestiftungen (Anhang 3 zu diesen Weisungen, publiziert auf der
Internetseite der OAK BV: www.oak-bv.admin.ch). Fir jede betroffene Person sind die Angaben
und Unterlagen entsprechend den Vorgaben dieses Formulars einzureichen.

Bei einem Wechsel von juristischen Personen (und Personengesellschaften), die nach Art. 48f
Abs. 4 BVV 2 mit der Vermdgensverwaltung betraut werden, hat eine Meldung zu erfolgen. Gibt
es bloss einen Wechsel von verantwortlichen nattrlichen Personen innerhalb einer juristischen
Person (und Personengesellschaft), die nach Art. 48f Abs. 4@/ 2 zugelassen ist, hat keine
Meldung zu erfolgen.

6.5 Zu Ziffer 2.7.6 Vermeidung von Interessenkonflikten

Interessenkonflikte treten in verschiedenen Konstellationen auf und kénnen nicht abschliessend
aufgefiihrt werden. Es ist daher wichtig, Regeln zu definieren, welche die Anlagestiftung hinsicht-
lich Interessenkonflikte zu beachten hatund diese in einem Reglement zur Vermeidung von Inte-
ressenkonflikten und Rechtsgeschaften mit Nahestehenden festzuhalten.

Vermdgenstransaktionen haben zu marktiblichen Bedingungen zu erfolgen. Werden Vermogens-
transaktionen zwischen der Anlagestiftung und Unternehmen, in denen verantwortliche Personen
der Anlagestiftung Mandate austiben oder an denen sie qualifiziert beteiligt sind, durchgefiihrt,
liegt ein Interessenkonflikt vor, der im Anhang zur Jahresrechnung offen zu legen und zu begrin-
den ist.

6.6 Zu Ziffer 3 Verfahren zur Griindung von Anlagestiftungen
Die Grindung von Anlagestiftungen richtet sich insbesondere nach den Art. 12 f. und 21 f. BVV 1.

6.7 Zu Ziffer 3.1 Gesuch um Griindung

Das offizielle Gesuchsformular fir die Grindung einer Anlagestiftung mit den einzureichenden
Angaben und Unterlagen bildet den Anhang 1 zu diesen Weisungen und ist auf der Internetseite
der OAK BV (www.oak-bv.admin.ch) publiziert.

Ob die verantwortlichen Personen die allgemeinen und fachlichen Anforderungen (Ziff. 2.7.1 und
2.7.2 hiervor) erflillen, wird anhand der Angaben und Unterlagen, die mit dem Gesuchsformular
einzureichen sind, gepruft. Die Prifung erfolgt gestutzt auf Art. 12 Abs. 3 und Art. 13 Abs. 3
BVV 1.

Das Gesuchsformular gliedert sich in drei Teile:

Ziffer I: Allgemeine Angaben

Gemass Ziffer | sind allgemeine Angaben tUber den Griinder und die einzelnen Organe der zu
grindenden Anlagestiftung zu machen. Es sind Entwirfe der Statuten und reglementarischen
Grundlagen sowie Dienstleistungsvertrage bei Ubertragung von Aufgaben an Dritte einzureichen.

Ziffer Il: Angaben zu juristischen Personen oder Personengesellschaften

Wird die Geschaftsflihrung oder die Vermogensverwaltung der zu griindenden Anlagestiftung an
ein Unternehmen delegiert, sind die Angaben und Unterlagen zu diesem Unternehmen entspre-
chend den Vorgaben in Ziffer Il einzureichen.

Ziffer Ill: Angaben zu natlirlichen Personen

Fir jede verantwortliche Person (Mitglied des Stiftungsrats, Mitglied eines Anlagegremiums mit
Entscheidbefugnis, in der Geschaftsfihrung oder Vermdgensverwaltung tatige Person mit Ent-
scheidbefugnis) sind die Angaben und Unterlagen entsprechend den Vorgaben in Ziffer Il einzu-

9/10


http://www.oak-bv.admin.ch/
Roland
Notiz
Gegenüber 1.9.2016 wurde gestrichen: "oder Abs. 5"

Roland
Kommentar zu Text
Neue Formulierung gem. Version vom 1.1.2020.


reichen, unabhangig davon ob sie direkt bei der Anlagestiftung angestellt ist@ sind z.B. auch
die Angaben und Unterlagen einer Person, die fir ein extern mit der Geschaftsfuhrung beauftrag-
tes Unternehmen im Sinne von Ziffer Il tatig ist, einzureichen. Keine Angaben und Unterlagen
einzureichen sind hingegen fiir Personen, die fiir einen externen Vermogensverwalter inach Art.
48f Abs. 4 BVV 2 im Sinne von Ziffer |l tatig sind, weil in diesem Fall die personlichen und fachli-
chen Anforderungen bereits von den jeweils zustédndigen Behdrden geprift worden sind.

6.8 Zu Ziffer 3.2 Priifungsbericht des staatlich beaufsichtigten Revisionsunter-
nehmens

In einer ersten Phase priift die OAK BV das eingereichte Gesuch (Konzept, Organisation, Reg-
lemente, Vertrage etc.). Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist und die OAK BV ihre grundsatz-
liche Zustimmung dazu erteilt hat, beauftragt der Gesuchsteller in einer zweiten Phase ein staat-
lich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen damit, den Prifungsbericht zu erstellen und bei der
OAK BV einzureichen. Die Prifung erfolgt gemass dem ,Prifungsauftrag fir das staatlich beauf-
sichtigte Revisionsunternehmen®, welcher den Anhang 2 zu diesen Weisungen bildet und auf der
Internetseite der OAK BV publiziert ist (www.oak-bv.admin.ch).
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http://www.oak-bv.admin.ch/
Roland
Notiz

Roland
Notiz
Gegenüber 1.9.2016 wurde gestrichen: "oder nicht".

Roland
Kommentar zu Text
Neuer Verweistext.

Roland
Kommentar zu Text
Neues Wording gegenüber 1.9.2016. Gestrichen wurde: "im Zulassungsverfahren nach Art. 48f Abs. 4 oder 5 BVV 2".


